
Allgemeine Geschäftsbedingungen  
§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich (1) Die Geschäftsbedingungen gelten für alle 
gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen mit Unternehmern. Unternehmer 
i.S.d. Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Per-
sonengesellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, die in Ausübung einer 
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln. 
 (2) Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen 
werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird aus-
drücklich schriftlich zugestimmt. 
§ 2 Vertragsschluss  (1) Unsere Angebote sind freibleibend. Technische Änderungen 
sowie Änderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren 
vorbehalten. Wir sind berechtigt, Unteraufträge zu erteilen. 
 (2) Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware erwerben 
zu wollen. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von 
2 Wochen nach Eingang bei uns anzunehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich oder 
durch Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt werden.  
 (3) Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbst-
belieferung durch unsere Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht 
von uns zu vertreten ist, insbesondere bei Abschluss eines kongruenten Deckungsgeschäftes 
mit unserem Zulieferer. Der Kunde wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich 
informiert. Die Gegenleistung wird unverzüglich zurückerstattet.  
 (4) An Informationen, insbesondere Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonsti-
gen Unterlagen, die an Kunden oder Lieferanten weitergegeben werden, behalten wir uns Ei-
gentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Dies 
gilt insbesondere für solche schriftlichen Unterlagen und Informationen, die als „vertraulich“ 
bezeichnet sind; vor ihrer Weitergabe bedarf der Kunde/Lieferant unserer ausdrücklichen 
schriftlichen Zustimmung. 
§ 3 Lieferung, Lieferverzug, Montage (1) Liefertermine und Leistungsfristen, die 
verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, sind schriftlich anzugeben.  
 (2) Liefer- und Leistungsfristen beginnen frühestens mit Vertragsschluss. Die Einhaltung 
von Fristen für Lieferungen und Leistungen setzt den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom 
Kunde beizubringender Leistungs- oder Lieferungsbestandteile, erforderlichen Genehmigun-
gen und Freigaben, insbesondere von Plänen sowie die Einhaltung der vereinbarten Zah-
lungsbedingungen und sonstigen Verpflichtungen voraus. Werden diese Voraussetzungen 
nicht rechtzeitig erfüllt, so verlängert sich die Frist angemessen; dies gilt nicht, wenn wir die 
Verzögerung zu vertreten haben.  
 (3) Der Kunde kann uns 4 Wochen nach Überschreitung eines  unverbindlichen  Liefer- o-
der Leistungstermins auffordern zu liefern/leisten. Mit dem Zugang der Aufforderung kommen 
wir in Verzug. Hat der Kunde Anspruch auf Ersatz des Verzugsschadens, beschränkt sich 
dieser bei leichter Fahrlässigkeit durch uns auf höchstens 5 % der vereinbarten Vergütung. 
Will der Kunde darüber hinaus vom Vertrag zurücktreten und/oder Schadensersatz statt der 
Leistung verlangen, muss er uns nach Ablauf der 4-Wochenfrist gemäß Satz 1 eine ange-
messene Frist zur Lieferung setzen. Bei Unternehmern oder Kaufleuten sind Schadenser-
satzansprüche bei leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen. 
 (4) Höhere Gewalt oder bei uns oder unseren Lieferanten eintretende Betriebsstörungen, 
insbesondere Streik, die uns ohne eigenes Verschulden vorübergehend daran hindern, den 
Vertragsgegenstand zum vereinbarten Termin oder innerhalb der vereinbarten Frist zu liefern, 
verändern die in § 3 Absätze 1 bis 3 genannten Termine und Lieferfristen um die Dauer der 
durch diese Umstände bedingten Leistungsstörung. Führen entsprechende Störungen zu ei-
nem Leistungsaufschub von mehr als 4 Monaten, kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten. 
Andere Rücktrittsrechte bleiben davon unberührt. 
 (5) Der Kunde ist verpflichtet, auf unser Verlangen innerhalb einer angemessenen Frist sich 
zu erklären, ob er wegen der Verzögerung der Lieferung vom Vertrag zurücktritt oder auf die 
Lieferung besteht.  
 (6) Teillieferungen und Teilleistungen sind zulässig, soweit dem Kunden zumutbar. 
§ 4 Eigentumsvorbehalt  (1) Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur voll-
ständigen Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor. 
 (2) Der Kunde ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln.  
 (3) Der Kunde ist verpflichtet, uns einen Zugriff Dritter auf die Ware, etwa im Falle einer 
Pfändung, sowie etwaige Beschädigungen oder die Vernichtung der Ware unverzüglich mit-
zuteilen. Einen Besitzwechsel der Ware sowie den eigenen Geschäfts-/Wohnsitzwechsel hat 
uns der Kunde unverzüglich anzuzeigen. 
 (4) Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zah-
lungsverzug oder bei Verletzung einer Pflicht nach den Absätzen 2 und 3 dieser Bestimmung 
vom Vertrag zurückzutreten und die Ware herauszuverlangen. 
 (5) Der Unternehmer ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuver-
äußern. Er tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages ab, die ihm 
durch die Weiterveräußerung gegen einen Dritten erwachsen. Wir nehmen die Abtretung an. 
Nach der Abtretung ist der Unternehmer zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Wir behal-
ten uns vor, die Forderung selbst einzuziehen, sobald der Unternehmer seinen Zahlungsver-
pflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt und in Zahlungsverzug gerät. 
 (6) Die Be- und Verarbeitung der Ware durch den Unternehmer erfolgt stets im Namen und 
im Auftrag für uns. Erfolgt eine Verarbeitung mit uns nicht gehörenden Gegenständen, so er-
werben wir an der neuen Sache das Miteigentum im Verhältnis zum Wert der von uns gelie-
ferten Ware zu den sonstigen verarbeiteten Gegenständen. Dasselbe gilt, wenn die Ware mit 
anderen, uns nicht ehörenden Gegenständen vermischt ist.  g
§ 5 Vergütung (1) Der angebotene Preis ist bindend. Preisangaben gegenüber Unter-
nehmern verstehen sich zuzüglich Umsatzsteuer und gelten ab Werk ohne Verpackung.  
 (2) In unseren Preisen nicht enthalten sind Versicherungen und sonstige Spesen und Ne-
benkosten. Eine Transportversicherung wird nur auf Weisung des Kunden geschlossen. Hier-
bei sind wir in der Wahl frei. 
 (3) Werden zwischen Abschluss und Erfüllung des Vertrages Steuern, Zölle, Frachten, Ge-
bühren oder Ausgaben erhöht oder neu eingeführt, sind wir berechtigt, den Preis entspre-
chend zu erhöhen, wenn seit dem Vertragsschluss bereits 4 Monate verstrichen sind oder der 
Vertragspartner Kaufmann ist. Die Preise gelten vom Tage des Vertragsschlusses an 4 Mo-
nate. Bei Vereinbarung einer Lieferfrist von mehr als 4 Monaten bzw. bei Dauerschuldverhält-
nissen, die länger als 4 Monate andauern, sind wir berechtigt, zwischenzeitlich für die Be-
schaffung/Lieferung eingetretene Kostensteigerungen, einschließl. der durch Gesetzesände-
rungen bedingten, durch Preiserhöhungen in entspr. Umfang an den Kunden weiterzugeben. 
 (4) Wir sind berechtigt, angemessene Abschlagszahlungen zu fordern, soweit die Forde-
rung nicht anderweitig ausreichend gesichert ist. Dies gilt nicht nur bei in sich geschlossenen 
Teilleistungen. 
 (5) Der Kunde verpflichtet sich, nach Erhalt der Ware innerhalb von 10 Tagen den Preis zu 
zahlen. Nach Ablauf dieser Frist kommt der Kunde in Zahlungsverzug. Der Unternehmer hat 
während des Verzugs die Geldschuld in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz zu verzinsen. 
Wir behalten uns vor, einen höheren Verzugsschaden nachzuweisen und geltend zu machen. 
 (6) Der Kunde hat ein Recht zur Aufrechnung nur, wenn seine Gegenansprüche rechtskräf-
tig festgestellt wurden oder durch uns anerkannt wurden. Der Kunde kann ein Zurückbehal-
tungsrecht nur ausüben, w er Gegenanspruch auf dem selben Vertragsverhältnis beruht. enn d
§ 6 Gefahrübergang (1) Ist der Kunde Unternehmer, geht die Gefahr des zufälligen Un-
tergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware mit der Übergabe, beim Versen-
dungskauf mit der Auslieferung der Sache an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst 
zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Kunden über. 
 (2) Der Übergabe steht es gleich, wenn der Kunde im Verzug der Annahme ist. 
§ 7 Gewährleistung (1) Wir leisten Gewähr für Mängel der Ware zunächst nach unserer 
Wahl durch Nachbesserung od. Ersatzlieferung (Nacherfüllung). 
 (2) Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl Herab-
setzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrags (Rücktritt) ver-

langen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesond
Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu. 
 (3) Offensichtliche Mängel sind innerhalb einer Frist von zwei Wo
re schriftlich anzeigen; andernfalls ist die Geltendmachung des G
ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absend
volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbe
selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die R
rüge. Bei Lieferung durch eine Spedition hat der Kunde bei Anna
stand zu prüfen und Mängel gegenüber dem anliefernden Spediteu
lich festzuhalten. 
 (4) Wählt der Kunde wegen eines Rechts- oder Sachmangels nac
lung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadense
Mangels zu. Wählt der Kunde nach gescheiteter Nacherfüllung Sch
Ware beim Kunden, wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schadensers
Differenz zwischen Preis und Wert der mangelhaften Sache. Dies g
tragsverletzung arglistig verursacht haben. 
 (5) Die Gewährleistungsverjährungsfrist beträgt außer im Falle d
Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens bzw. in Fällen de
a Abs. 1 Nr. 2 BGB (Mängelgewährleistung bei Bauwerken, ein
bauwerksbezogenen Planungs- und Überwachungsleistungen) ein 
 (6) Als Beschaffenheit der Ware gilt grundsätzlich nur die Produkt
lers als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder We
len daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Wa
 (7) Erhält der Kunde eine mangelhafte Montageanleitung, sind 
einer mangelfreien Montageanleitung verpflichtet, und dies auch n
der Montageanleitung der ordnungsgemäßen Montage entgegenste
 (8) Garantien im Rechtssinne erhält der Kunde durch uns nicht. H
hiervon unberührt. 
 (9) Ansprüche wegen der zum Zwecke der Nacherfüllung erfo
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten sin
die Aufwendungen sich erhöhen, weil der Gegenstand der Liefer
anderen Ort als die Niederlassung des Bestellers verbracht wor
Verbringung entspricht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch.  
 (10) Nimmt der Kunde eine mangelhafte Sache an, obwohl er de
ihm die Ansprüche und Rechte bei Mängel gem. § 437 BGB nur z
gen des Mangels bei Abnahme vorbehält. 
 (11) Nimmt uns der Kunde ohne Gewährleistungsanspruch unb
tung in Anspruch, so hat er uns alle im Zusammenhang mit der Üb
genstandes entstehenden Kosten zu ersetzen. 
 (12) Unberührt von den vorstehenden Absätzen bleiben Rückgr
nehmers (§§ 478, 479 BGB), soweit nicht Rügepflichten, insbeson
Bestimmung, verletzt sind. 
§ 8 Haftungsbeschränkungen (1) Bei leicht fahrlässige
wesentlicher Pflichten beschränkt sich unsere Haftung auf den nac
sehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden
fahrlässigen Pflichtverletzungen unserer gesetzlichen Vertreter od
genüber Unternehmern haften wir bei leicht fahrlässiger Verletzung
pflichten nicht. 
 (2) Die Haftung wegen Lieferverzuges ist in § 3 abschließend ger
 (3) Schadensersatzansprüche des Kunden wegen eines Mang
Jahr ab Ablieferung der Ware. 
 (4) Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht A
Produkthaftung, bei uns zurechenbaren Körper- und Gesundheits
des Lebens des Kunden, wenn uns grobes Verschulden vorwerfba
listigem Verschweigen des Mangels sowie aus der Übernahme ein
schaffungsrisikos. 
§ 9 Besonderheiten bei Bauleistungen und beim Einb
nicht nur zur Lieferung, sondern auch zum Einbau, bzw. zur Erbr
verpflichtet, gilt in Abweichung zu diesen Bestimmungen die Verdin
tungen Teil B (VOB/B). Auch in diesen Fällen richtet sich der Gerich
§ 10 Besonderheiten beim Einkauf durch uns (1) Im Fa
endgültigen Nichtlieferung seitens des Lieferanten hat dieser eine S
he von 20 % des Einkaufspreises der Waren, mit deren Lieferun
bzw. deren Lieferung endgültig nicht erfolgt, an uns zu zahlen. Die S
entsprechend höher oder niedriger, wenn wir einen höheren oder d
ren Schaden nachweist. 
 (2) Setzt uns der Lieferant, nachdem wir bereits in Verzug gerate
Nachfrist mit Ablehnungsandrohung, ist er nach dem fruchtlosem A
rechtigt, vom Vertrag zurückzutreten; Schadensersatzansprüche w
he des vorhersehbaren Schadens stehen dem Lieferanten nur zu, 
satz oder grober Fahrlässigkeit beruht; im Übrigen ist die Schade
des eingetretenen Schadens begrenzt. Diese Haftungsbegrenzung
kaufmännisches Fixgeschäft vereinbart wurde.  
 (3) Wir sind verpflichtet, die Ware innerhalb angemessener Fri
rechtzeitig, sofern sie innerhalb einer Frist von 2 Wochen beim Liefe
 (4) Wir bezahlen, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, d
Tagen, gerechnet ab Lieferung und Rechnungserhalt, mit 3 % Sko
Tagen nach Rechnungserhalt netto. 
 (5) Soweit der Lieferant für einen Produktschaden verantwortlich
insoweit von Schadensersatzansprüchen Dritter auf erstes Anforde
sache in seinem Herrschafts- und Organisationsbereich gesetzt ist 
selbst haftet. In diesem Rahmen ist der Lieferant auch verpflichtet, 
erstatten, die sich aus oder im Zusammenhang mit einer von uns d
on ergeben. Über Inhalt und Umfang der durchzuführenden Rückr
den Lieferanten - soweit möglich und zumutbar - unterrichten und
lungnahme geben.  
 (6) Der Lieferant steht dafür ein, dass im Zusammenhang mit sein
Dritter innerhalb der Bundesrepublik Deutschland verletzt werden. W
ten deshalb in Anspruch genommen, ist der Lieferant verpflichtet,
von diesen Ansprüchen freizustellen; wir sind nicht berechtigt, m
stimmung des Lieferanten - irgendwelche Vereinbarungen zu tre
Vergleich abzuschließen. Diese Freistellungspflicht des Lieferanten
wendungen, die uns aus oder im Zusammenhang mit der Inanspru
ten notwendigerweise erwachsen.  
 (7) Die Gewährleistungsfristen, die Gewährleistungsrechte und d
nach den gesetzlichen Regelungen. Eine Verkürzung der Gewä
tungseinschränkung oder ein Haftu sausschluss findet nicht statt. ng
§ 11 Schlussbestimmungen (1) Es gilt das Recht der Bu
Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung. 
 (2) Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentliche
rechtliches Sondervermögen, ist, sofern sich aus der Auftragsbest
gibt, unser Geschäftssitz Erfüllungsort und Gerichtsstand; wir sind 
Vertragspartner auch an dessen Gerichtstand zu verklagen. 
 (3) Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Ku
Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirks
wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berüh
unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, d
dem der unwirksamen möglichst nahe kommt. 
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